
insbesondere darın, dass dıe Autorıin nıcht eigene Vorurteıile zementıeren,
nach dem Begıiınn der Arbeıt In der sondern möglıcherweıse pOS1t1V veran-
Moschee noch eıinmal nachgefragt hat, dern Immerhın zeıgen die dargestellten

möglıche Veränderungen wahrzu- odelle, dass wohlüberlegte egCH-
nehmen. Im Unterschied zu üblichen NUNSCH dıe Chance bıeten, dıe kulturel-
seelsorgerlichen Besuchen hat S1e den len, rechtlıchen und soz1alen Gegen-

satze überwınden, dıie sıch be1 inter-Vorteıl, dass SI1E methodıisch sehr be-
WUuSS nach dem Konflıkt iragen kann. relıg1ösen Begegnungen autfbauen. DIie
Es ist keıne Überraschung, dass S1€e Beıispiele, dıe S1e als „Handlungsebene“

darstellt, zeiıgen aber, dass 111a dafürdabe1 teststellt, dass das soz1lale un
Öökonomische Nıveau eines Stadtteıls eınen langen tem braucht. Schulen
für dıe Wahrnehmung des Fremden mıt sınd dabe1 offenkundıg besser gee1gnet
entscheıdend 1st. Vıiele Deutsche tfühlen als Kırchengemeinden, da dort dıe

uslıme sıch eher zuhause fühlensıch bedroht und entwurzelt. Manche
haben finanzıelle 1nbuben erlebt. könnten. Nach der durchgeführten
Nıcht zuletzt durch den Eınsatz ‚Vanl- Feldforschung geht jedenfalls dıe Ver-

fasserın davon aus, dass selbst ehergelıscher Pfarrer haben dıe oschee-
Gegner teilweıise hre Feindseligkeıt konservatıve (Gjemelnden durch dıe

interrel1g1öse Begegnung iıhr Profil VCI-überwunden. „Festzuhalten bleibt nach
bessern können. Es kommt also daraufdem Bau der oschee <1bt wen1ger

polarısıerte Fronten DIie Gegnerschaft d elnerseılts verunsıcherte Christen ın
ihren rel1g1ösen und soz1alen Bezügendıe oschee hat sıch bgemil- stärken., andererseıts gegenüberdert und ist eher PasSıv und unkonkret

geworden. DIie oschee Ist nıcht länger dersgläubıgen Menschen gelıngende
Formen des /Zusammenlebens fin-eın Streıtthema für den Stadtte1l Jung- den Eınmal mehr bekräftigt die Verfas-busch S1e hat 1NCUC Wahrnehmungs-

und Begegnungsmöglıichkeıten, aber serın dıe Forderung nach eiıner interrel1-
o1ösen Ausbildung des theologıischenkeine Konfrontationen geschaf- Nachwuchses. DiIe vorhegende Arbeıtfen  c In einem vierten Kapıtel

entwirit S1e „Perspektiven für ıne Her- ist en wertvolles Beıspıel empirisch-
krıtiıscher Theologıie. Es ist hoffen,meneutık interrel1g1ösen Fremdverste- dass dıie Arbeıt mıt dazu beıträgt, dasshens  .. Sıe untersche1det dabe1 dıe interrel1g1öse Begegnungen glücken.Wahrnehmung, Begegnung und Hand-

lung Es 1st bekannt, dass die ahrneh- Wolfgang gner
IMUuNg des Fremden mıt beeinflusst ırd

GE WAÄALL UBERWINDENdurch dıie eigene Lebensgeschichte, des
soz1alen Status, aber auch durch dıe iıchael Haspel, Friedensethik und
eigene Relıg1iosıität. Je oröher dıie Unzu- Humanıtäre Intervention. Der KOSO-
friedenheiıt über dıe eigene Erlebens- vo-Krıieg als Herausforderung ‚Van-
we1lse 1st, desto orößer ist cdıe Bere1t- gelıischer Friedensethik. Neukırche-
schaft, durch Feindbilder eindeutiıge 1918 Verlag, Neukırchen-Vluyn 2002
Orientierungen gewınnen. (Geme11nn- 740 Seıliten. 29,90 EU  A
dekreise hätten die Chance, dıe eigene AGerecehter Friede Schalom ist dıie
Wahrnehmung selbstkrıitisch bespre- Grundorientierung evangelıscher 1T1€e-
chen. Nur dann ırd dıe Begegnung densethık.“ Durch den Glauben (Gjo0t-
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tes Versöhnung mıt den Menschen Ist se1 dıe Ausemandersetzung ZUr be-
ıne sozlalethische Verantwortung schrıiebenen Ausgangsfrage praktısch
gegeben, nıcht 1Ur In unmıttelbaren ausgesetzt und dıe Lehre VO g-
zwıschenmenschlichen Bezıehungen, rechten Krıeg 1L1UT noch lückenhaft re71-
sondern auch hınsıchtlich der globalen piert worden. Man lehnte dıe (jesamt-
Öökonomıiıschen und polıtıschen Struk- 021 ab und hielt doch Einzel-
uren Diesbezüglich besteht INZWI1- krıterien fest Dıies führte dazu,
schen eın Grundkonsens über dıe VOI- dass nıcht mehr klar wurde, dass alle
rangıge Option für Gewaltfreiheit SOWIE Krıterien erfüllt se1n mMUSssen, VOon
für cdıe Verrechtliıchung VO  e Konflıkt- eiıner hıinreichenden Legıitimität e1INes
lösungsmechanısmen. Ausgehend mılıtärıschen Eıngreifens sprechen.
Von dıiıesem Grundkonsens evangelI1- Deshalb se]len dıe Außerungen S
scher Friedensethik untersucht ıchael Legitimität des Kosovo-Krieges AdUus den

verantwortlichen remilen der EKDHaspel In selner Habılıtationsschrift cdıie
umstrıittene Frage, WIE der Eınsatz mıiılı- unpräzıse geblıeben und standen
tärıscher (GGjewalt ZU Schutz der Men- teilweıise jedenfalls 1Im offenen
schenrechte legıtımıert werden kann Wıderspruch den Krıterien der
Folgt INan der bekannten Logık der ‚Orıentierungspunkte‘ (EKD 1993,
Lehre OM gerechten Krıeg, dann steilt kaum anders In ‚Frıedensethik in der
sıch sofort dıie Anschlussfrage nach den Bewährung, Zwiıschenbilanz‘,
Krıterien ZUT Beurte1jlung der Je DCHC- dass der Protestantismus iın der
benen S1ıtuati1on. Dieser Aufgabe stellt Offentlichkeit Jedenfalls ZUT dıfferen-
sıch das Buch.,. indem e1in dıfferenzierter zierten Urteilsbildung wen12 beıiızutra-
Kriıterienkatalog entwıckelt wırd, der SCH hatte‘‘ 223 wıll ın einem fort-
1mM Rahmen eıner normatıven Theorıe währenden ethischen Dıskurs dıe Mora-
entfaltet werden soll enn dıe Lıtät des posıtıven Rechts überprüft
Hauptthese des Autors NUr kann sehen, das Recht also ethısch begrün-

eiıner leistungsfähigen ethıschen den Leıider sStÖßt dıe Untersuchung
Entscheidungshilfe in Fragen der SS gerade hler hre Grenze, denn
„Humanıtären Intervention“ kommen. ethısche Letztbegründungen werden
Als Applıkations- und Bewährungsfeld gerade nıcht geboten das würde den
wählt der Autor den Krıeg der NATO Rahmen dieser Untersuchung überfor-
SCOCH dıe Bundesrepublık Jugoslawıen dern Es bleıibt be1 dem Verwels auf die

Im einleıtenden Kapıtel analysıert Würde des Einzelnen und der Men-
dıe Dıskussion dıe Friedensethik schenrechte.
In Deutschland, VO „vbellızıstıschen ordert che Konzeption eıner
rbe  co des Natıonalprotestantismus bıs Gesamttheorıie ZUT Frage der legıtımen
hın Entwürfen eıner ‚Ethı der Anwendung mılıtärischer Gewalt, ‚„.dıe
RKechtsbefolgung“ in den neunzı1ıger systematısch zusammenhängend 11OT-
Jahren des 20 Jhs (Huber/Reuter), dıe matıve Krıterien rekonstrulert, S1e WE1-
heute rägend Sind. erkennt hıer das terentwiıickelt und dıfferenziert. erganzt
Problem des Rechtspositivismus. Durch und sowochl normatıve als auch Pra  -
dıe Blockkonfrontation zwıschen 0NI matısche Regeln der Applıkatiıon inkor-
und West und dıe kategoriale Ableh- porlert“ 28) Voraussetzung bleıibt cdıe
NUNg VON Massenvernichtungswaffen primäre Option der Gewaltfreıiheit, dıe
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Bındung der Gewalt das Recht, Bıgkeit der Güter, recta intent10o und dıie
WI1Ie e1In umfassender Friedensbegriff, vernünftige Aussıcht auf Erfolg) und
der Menschenrechte und ökonomische jenen des 1US in bello (Verhältnismäßig-
Gerechtigkeıit umfasst. Aass mıt solch keıt der Miıttel, Diskriminierungsgebot,
eıner Friedensethıiık erst der Schalom verbotene Waffen) In der sorgfältigen
(jottes ermöglıcht werde 29) verrät Darstellung werden auch dıe jeweılıgen
ıne ZU Utilıtarısmus ne1gende enk- Abwägungsprobleme und TeNzen der
welse, doch sınd solche Formulıerun- jeweılıgen Kriterien aufgeze1gt. Inwıe-
SCH ın den ansonsten csehr sachlıch und fern ist beispielsweise dıe Souveränität
vorsichtig argumentierenden Ausfüh- eINes Staates In Fällen VON rassıstischer
FuNgscCh selten. Unter  ckung und Befreiungskämp-

In den institutionalısıerten internat10- fen, be1l Revolutionen oder Völkermord
nalen Bezıiehungen steht mıt den allge- berücksichtigen? Schlıeßlich gılt das
me1ınen Menschenrechten War eın g- Recht auf Souveränität als Grundpfeıler
me1lınsamer Moralcodex ZUT Verfügung, des internationalen Rechts ZUL Eıinrich-
doch betont Recht, dass dıe inter- (ung eines internationalen Gewaltmo-
natıonale Gesetzgebung keine d- nopols. Die eigentliche Leıistung der
tiven Begründungen 1efern können, Darstellung besteht In der parallelen

Entwicklung VOIl Regeln, nach denensondern lediglıch prozedurale Regeln
vereinbaren. DIie pannung VOIN Ge- geurteılt werden könnte das Kompre-
rechtigkeıt und Gewaltfreiheit bleibt hens10onsprinzıp (jede Menschenrechts-
der Fragestellung inhärent. verletzung ist gleich behandeln, auch

nter Aufnahme der NECUCTIECN Diskus- ungerechte wiıirtschaftlıche Strukturen),
Ss1onen 1m angelsächsıschen Bereıich ZUT das Konsensprinzı1p (möglıchst viele

Staaten mMussen einer mılıtärıschen‚„ Just- and 1Lımıted War Theory-; die
den internationalen Institutionen aller- Intervention zustiımmen), das KonsıIıs-

tenzprinzıp (Begründungen mussen in1Ings keıne großhe Bedeutung beimes-
SCIL, dıskutiert zunächst prinzıplelle sıch wlıderspruchsfre1 se1n, 7 be1
Begründungsprobleme: inwıefern sınd Waffenexporten: dıe Urteilenden dürfen

nıcht selbst e1l des Problems se1n), dasKrıiterien überhaupt begründen, W1e
lassen SI1E sıch auf empiırische and- Kohärenzprinzıp (ähnlıche MUS-
lungskontexte bezıiehen und In wel- SCI1 berücksichtigt werden), das Konti-
chem Verhältnis stehen S1e ethıschen nultätsprinzıp (durch früheres Handeln
Normen? DIie bekannten Posıtionen der INUSS belegt se1n, dass nıcht AUS$S

(posıtıven und deontologischen „Rea- eıgenem Interesse gehandelt wırd) und
lısten“ WIEe der (gesinnungspazıfisti- das Kollaborationsprinzıp (Zusammen-
schen und organısatorischen) „Idealıs- arbeıt möglıchst vieler aaten). Diese
ten  .. werden erläutert. Allerdings wırd Krıterien erlauben 1ne Prüfung hın-
die Posıtion der „Gesinnungspazi1fis- sıchtlıch der rechtfertigenden (Gründe
ten:  .. nıcht weiıter berücksichtigt, da hıer (Leg1itimität) in Ergänzung ZU

keıne Reflex1ion der Krıterien erfolge geltenden Recht (Legalıtäl Auf einem
In der Kriteriendiskussion O1g Tableau sınd dıe Kriterien übersıichtlıch

der bekannten Unterscheidung ZWI1- zusammengestellt.
DIe Applıkation auf den OSOVO-schen 1US ad bellum (causa lusta, legıit1-

»ultıma ratıo, Verhältnismä- Krieg, in der der ngr1 der NATO
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nach den einzelnen Krıterien überprüft ıch explızıert. Zum zweıten mussen
wiırd, zeıgt die Leistungsfähigkeit auf: Vertreter der TEe VO Gerechten
sorgfältig ırd unter Bezugnahme auft Krıeg sich dıfferenzlert der Krıte-
Experteneinschätzungen N Polıtık, riendiskussion beteiligen, ıne ko-
Mılıtär, polıtıschen Urganısationen und härente und überzeugende Argumenta-Jurıstischen Bewertungen geze1gt, dass t1on In Entscheidungssituationen ZUT
ın diıesem konkreten Fall keın eINZIEES OrJentierung bereıtstellen können.(!) der Krıterien erfüllt WAäl, selbst Jene Und ZU drıtten mussen sıch azlıfls-des 1US ın nıcht „Zusammenfas- tische Posıtionen mıt dieser leistungs-send kann als Ergebnis festgehalten fahıgen Ausdıfferenzlerung auselinan-werden, dass nıcht 11UT dıe VonNn der
NATO als umanıtäre Intervention dersetzen, WENN das espräc ZWI1-

schen beiden Posıtionen nıcht einfachdargestellte Anwendung mılıtärischer aufgegeben werden soll („Dies ist ıneGewalt nıcht rechtfertigbar ist: alsoO
ıllegıtım WAdl, sondern dass sıch nach ethisch respektable Posıtion, dıie aller-
Art des Eıinsatzes miılıtärischer Miıttel 1Ings In Hınsicht auf die Lösung inter-
auch Sal nıcht ıne Humanıtäre natıonaler polıtıscher Konflıkte als
Intervention gehandelt häat“ fassende Konzeption wen12 regulatıves

Das materılale rgebnıs zeıgt dıie Potential AT Verfügung stellen kann  “
einesSınnhaftigkeit systematıschen ö2) DIiese werden allerdings weıterhin

Ause1l1nanderziehens der Ebenen einer VOT allem die Begründungen der NOor-
Sozlaltheorie: dıe Grundnormen, dıe IHECIN dUus der Perspektive einer theolo-
Begründungen der Normen und dıe gischen (!) Ethık einfordern.
Bestimmung VO  - Anwendungsregeln. Nıemand kann ernsthaft bestreiten,

ordert ıne beständige Weıter- dass sıch in der Friedensethik außerst
entwıcklung der Krıteriendiskussion, schwierige eı1l weıtreichende Abwä-
dıe realıstischerweise auch auf den gungsprobleme rgeben Folgt Ian
Ebenen unterhalb der UNO geführt dem hler vorgeschlagenen Krıterlen-werden sollte und plädier dafür, dıe amtKatalog selinen Anwendungs-herrschende Zurückhaltung gegenüber regeln, dann wırd deutlıich, dass sıch dıeder Just- and Lımited War eOTrYy Legıtimität des Eıinsatzes mılıtärischeraufzugeben, damıt 1ne evangelısche
Friedensethik als dıfferenzierte Stimme (Gewalt tatsächlıch auf sehr wenıge
In der Öffentlichkeit wahrnehmbar extreme Szenarıen reduzılert. Das ist 1m
ırd Rahmen einer evangelıschen Frıiıedens-

ethık NUr konsequent. Zl iragen bleıibtDer Autor legt mıt diesem sehr klar
geglıederten und verständlıch formu- ME ob dann neben der ernsthaften

Weıiterentwicklung gewaltfreıer Kon-lerten uch einen ange überfälliıgen
Beıltrag brennenden Fragen der lıktlösungsmechanismen realıs-

tischerweılise her dıe Möglıchkeıit csehrgegenwärtigen Iriedensethischen De-
batte VOTVL. Hıeran 1L11USS angeknüpft begrenzter (nıchtmilitärischer) Polıze1-

aktıonen, basıerend auf einem inter-werden. Zum einen ist dıe Frage der
internationalen Verteilungsgerechtig- natıonalen Gewaltmonopol, weıter eNTt-

wıickelt werden musste.keıt WAar immer wıeder erwähnt, aber
verständlıcherweise hler nıcht wıirk- Fernando Nns
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